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Allerhöchste Verordnung, betr. den Handei mit südwestafrikanischen Diamanten.
Vom 16. Januar 1909.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen ufw.,
verordnen für das Südwestafrikanische Schutzgebiet auf Grund des § 1 des Schutzgebietsgesetzes Geichs-
Gesetzbl. 1900 S. 813) im Namen des Reichs, was folgt:

 3§ 1. Zum Schutze des Handels mit südwestafrikanischen Diamanten wird den Förderern
dieser Edelsteine die Verpflichtung auferlegt, ihre gesamte Förderung der von dem Reichskanzler
(Reichs-Kolonialamt) oder mit seiner Zustimmung dem Gouverneur bezeichneten Behörde oder Person
zwecks Vermittelung der VerwertungzuüÜbergeben.


